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Verfügung 
 

 

vom 12. August 2024 

Nummer 2555_300.150.450-1087604 

 

 

 

Gestützt auf Art. 3 des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr (SVG) vom 19.12.1958, 

die eidgenössische Verordnung über die Strassensignalisation (SSV) vom 5.9.1979, § 27 der 

Verordnung über den Vollzug des Strassensignalisationsrechts des Bundes (Kantonale Sig-

nalisationsverordnung) vom 21.11.2001, Art. 3 lit. a der Vorschriften über den Vollzug des 

Strassensignalisationsrechts des Bundes (Städtische Signalisationsvorschriften) vom 

20.8.2008 (AS 551.320), 

 

 

verfügt die Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

 

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3 

 

 

1 Im Zusammenhang mit der 3. Etappe Strassenlärmsanierung in der Stadt Zürich durch 

Geschwindigkeitsreduktion (STRB Nr. 1217/2021) und aus Gründen der Verkehrssicher-

heit ergeht für nachstehenden Verkehrsweg koordiniert mit der Auflage des Strassen-

lärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich gemäss § 16 des Strassenge-

setzes (StrG, LS 722.1) folgende Verkehrsvorschrift: 

 

Zone mit Geschwindigkeitsbeschränkung (Tempo 30), Kreis 3 

 

Die bestehende Zone «Ida», in der die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h beschränkt 

ist, wird um folgende Strasse ergänzt: 

 

– Aemtlerstrasse 

 

2 Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale, beziehungsweise mit dem 

Anbringen der Markierungen, rechtsverbindlich. 

 

3 Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen beim Stadtrat Zürich, Postfach, 8022 Zü-

rich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren 

muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegeh-

ren stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten Ver-

kehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der 

IDG Status (Auszufüllen durch Departement) 

 öffentlich 

 nicht öffentlich 

 teilweise öffentlich 

 befristet nicht öffentlich:       

 untersteht nicht dem IDG, daher nicht öffentlich 
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unterliegenden Partei zu tragen. Die Rechtsmittelfrist beginnt erst mit der koordinierten 

Publikation des Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich ge-

mäss §16 StrG im Kantonalen Amtsblatt vom 30. August 2024 zu laufen. 

 

4 Unterlagen zum Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts der Stadt Zürich und 

den Verkehrsvorschriften sind ab Beginn der Rechtsmittelfrist während 30 Tagen unter 

stadt-zuerich.ch/planauflagen sowie im 4. Stock des Tiefbauamts der Stadt Zürich öffent-

lich einsehbar (Werdmühleplatz 3, Amtshaus V; jeweils von Montag bis Donnerstag von 

8–12 und von 13–17 Uhr sowie am Freitag von 8–12 und von 13–16 Uhr). 

 

5 Der Vollzug obliegt der Dienstabteilung Verkehr. 

 

6 Ziffern 1, 2, 3 und 4 werden im Städtischen Amtsblatt unter der Überschrift: 

«Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 3» 

am 28. August 2024 veröffentlicht. 

 

7 Mitteilung an die Stadtpolizei VKA-ZVO, stp-kommandokanzlei@zuerich.ch, die Kantons-

polizei Zürich, Verkehrspolizei-Spezialabteilung, vpsa-vao@kapo.zh.ch, SK SID/V (Extra-

net) und die Dienstabteilung Verkehr. 

 

 

 

Für richtigen Auszug Nach Antrag verfügt: 

 Vorsteherin des Sicherheitsdepartements: 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/planauflagen
mailto:stp-kommandokanzlei@zuerich.ch
mailto:vpsa-vao@kapo.zh.ch
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ELO Geschäfts-Nr. 2555_300.150.450-1087604 

 

Aemtlerstrasse 

Erweiterung der Tempo-30-Zone «Ida» 

 

Begründung und Antrag 

 

Die Aemtlerstrasse (Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse) ist eine nicht klassierte 

kommunale Strasse mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.  

 

Basierend auf dem Stadtratsbeschluss Nr. 1217/2021 vom 1. Dezember 2021 zur 3. Etappe 

Strassenlärmsanierung soll auf dieser Strecke die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 

30 km/h geprüft und in die bestehende Tempo-30-Zone «Ida» integriert werden. Das Gutach-

ten, welches die Dienstabteilung Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Umwelt- und Gesund-

heitsschutz Zürich, dem Tiefbauamt und den Verkehrsbetrieben Zürich erstellt hat, kommt 

zum Schluss, dass die Herabsetzung der Geschwindigkeit ganztags als verhältnismässig be-

urteilt wird [siehe Gutachten zur Herabsetzung der allg. Höchstgeschwindigkeit (inkl. Beila-

gen)]. 

 

Die Einführung von Tempo 30 erfolgt mit dem Anbringen der Tempo 30 Signalisation und 

Bodenmarkierung. Bauliche Massnahmen sind nicht vorgesehen. Die heutigen Vortrittsver-

hältnisse, Markierungen (Fussgängerstreifen, Mittellinien sowie in kurzen Abschnitten vor-

handene Velostreifen und Busspuren) und Lichtsignalanlagen bleiben mit der Einführung von 

Tempo 30 unverändert. 

 
Der Rechtsdienst des Tiefbauamts ersucht darum, die Ausschreibung der Verkehrsvorschrif-

ten koordiniert mit der Publikation des Strassenlärmsanierungsprojekts des Tiefbauamts ge-

mäss § 16 Strassengesetz, am Mittwoch, 28. August 2024, erscheinen zu lassen. 

 

 

 

 

Esther Arnet 

Direktorin 

Vorsteherin des Sicherheitsdepartements 

auf dem Dienstweg 
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– Verfügungsplan 

– Verfügung 

– Gutachten zur Herabsetzung der allg. Höchstgeschwindigkeit 

 

Kopie an: 

– Stadtpolizei Zürich, SIA-W-RWWIED, KrC 3 
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1 Ausgangslage 

Auftrag Gutachten zur Herabsetzung der allg. Höchstgeschwindigkeit  

gemäss Art. 108 Abs. 4 SSV bzw. der Weisungen zur Festle-

gung abweichender Höchstgeschwindigkeiten des EJPD vom 

13.3.1990. 

Anlass Strassenlärmsanierung 

 

Kreis 3 

Strassen Aemtlerstrasse  

(Abschnitt Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse) 

Geschwindigkeits- 

regime 

Bestehend:  50 km/h 

Geplant:  30 km/h (Tag und Nacht),  

 Integration in bestehende Tempo-30-Zonen 

 

Perimeter Länge ca. 1’050 m 

 

Abbildung 1: Übersicht Perimeter 

 

Grundlagen ■ Kommunaler Verkehrsplan der Stadt Zürich (13.06.2022) 

- Strassennetz MIV  

- Öffentlicher Verkehr  

- Veloverkehr  

- Fussverkehr  

■ Lärmberechnungen (UGZ) 

■ Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion (VBZ) 

■ GIS Stadt Zürich / GIS Kanton Zürich 
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2 Situationsanalyse 

Übersichtsplan Der Übersichtsplan bildet die vorhandenen Richtplaneinträge 

(nur bestehende Inhalte) des kommunalen Verkehrsplans der 

Stadt Zürich ab. Zudem ist der Perimeter des betroffenen Ab-

schnittes ersichtlich.   

 

Abbildung 2: Übersichtsplan mit Richtplaninhalten und Perimeter 
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Funktion gemäss  

Verkehrsrichtplan  

Gemäss Verkehrsrichtplan ist entlang der Aemtlerstrasse nur 

eine Businfrastruktur eingetragen. Die Aemtlerstrasse selbst ist 

keiner Strassenklassierung zugeordnet. Im Weiteren queren ei-

nige Fuss- und Radverbindungen die Aemtlerstrasse an mehre-

ren Orten.  

Öffentlicher Verkehr Im zu untersuchenden Abschnitt verkehren folgende Buslinien 

bzw. besteht folgende Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr:  

■ Bestehende VBZ-Buslinien Nr. 72 im 7.5-Minuten-Takt. 

■ Im südlichen Abschnitt (Einmündung Birmensdorferstrasse) 

besteht eine ca. 25 m lange Busspur. Im übrigen Bereich 

verkehrt der öV im Mischverkehr.  

Weitere Funktionen ■ Ausnahmetransportroute Typ II bestehend, im nördlichen 

Abschnitt (Zypressenstrasse bis Albisriederstrasse) 

- Lichte Höhe min. 4.80 m 

- Lichte Breite min. 6.50 m 

■ Ausnahmetransportroute Typ II provisorisch resp. entfällt 

bei Ersatz, im südlichen Abschnitt (Zypressenstrasse bis 

Birmensdorferstrasse) 

■ Rettungsachse: Ja 

Lage ■ Innerorts 

■ Weitgehend in Quartiererhaltungszonen (Wohnanteil 90%) 

■ Im nördlichen Abschnitt befindet sich auf der südwestlichen 

Seite eine grössere Freihaltezone (Friedhof Sihlfeld). 

■ Schule Aemtler (Primar, 1. – 6. Klasse) im mittleren Ab-

schnitt (Höhe Bertastrasse). Entsprechend verlaufen Schul-

wege entlang der Aemtlerstrasse. 

Situationsbeschrieb ■ Die Fahrbahnbreite beträgt zwischen 6.5 – 7.0 m.  

■ Beidseitige Trottoirbereiche, die zwischen ca. 2.0 - 2.5 m 

variieren.  

■ Gefälle unerheblich 

 

Abbildung 3: Aemtlerstrasse, Abschnitt Nord, Blick in Richtung Süden 
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■ Im mittleren Abschnitt bestehen mehrere Schrägparkierun-

gen, welche direkt an die Aemtlerstrasse ragen (Ausparkie-

ren mit Rückwärtsmanöver auf die Aemtlerstrasse, was zu 

Konflikten führen kann, siehe auch Abbildung 4). Auf der ge-

genüberliegenden Strassenseite bestehen zudem ca. 7 

Längsparkfelder, welche auf dem Gehbereich angeordnet 

sind.  

Aufgrund der Parkierung (Schräg- und Längsparkierung) 

werden an insgesamt drei Stellen die Sichtweiten auf den 

Annäherungsbereich der Fussgängerstreifen (gemäss VSS-

Norm) nicht eingehalten.  

 

Abbildung 4: Aemtlerstrasse, Höhe Zypressenstr., Blick in Ri. Süden (die par-

kierten Fz schränken die Sicht auf den Fussgängersteifen ein) 

■ Im nördlichen / mittleren Abschnitt (Albisrieder- bis 

Fritschistrasse) bestehen vier ungesteuerte Fussgänger-

streifen (ohne Fussgängerschutzinsel).  

■ Im Abschnitt zwischen Fritschi- und Kalkbreitestrasse hat es 

auf den Streckenabschnitten drei weitere Fussgängerstei-

fen, welche mit einer Mittelschutzinsel ausgestattet sind.  

■ Bei den Lichtsignalanlagen Aemtlerstrasse / Bertastrasse 

und Aemtlerstrasse / Kalkbreitestrasse hat es zudem Fuss-

gängerstreifen, welche lichtsignalgesteuert sind.  

 

Abbildung 5: Aemtlerstrasse, Höhe Bertastrasse, Blick in Richtung Süden 
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Unfallstatistik 

(siehe auch Abbildung 

im Anhang 1 – Unfall-

geschehen) 

Zeitraum:  01.01.2018 bis 31.12.2022 (5 Jahre) 

Verkehrsunfälle:  64 

Verletzte:  2 Schwerverletzte und 19 Leichtverletzte 

Unfalltypen:  22x Schleuder- oder Selbstunfall 

 1x Überholunfall oder Fahrstreifenwechsel 

 6x Auffahrunfall 

 9x Abbiegeunfall 

 6x Einbiegeunfall 

 4x Überqueren der Fahrbahn 

 1x Frontalkollision 

 7x Parkierunfall 

 3x Fussgängerunfall 

 2x Tierunfall 

Beteiligung:  95x MIV  

 7x Velo 

 3x Zufussgehende 

Bemerkungen:  Auf der Aemtlerstrasse bestehen verschie-

dene Unfalltypen, welche sich über den 

gesamten Strassenabschnitt verteilen. 

Eine Häufung von Unfällen befindet sich 

bei der Lichtsignalanlage Kalkbrei-

testrasse (total 22 Unfälle; Auffahr-, Ab-

biege- und Selbstunfälle). Ein Grund hier-

für dürfte die Lichtsignalsteuerung sein, 

bei welcher bestimmte Ströme auf Konflikt 

laufen.  
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3 Verkehrsmessungen 

Allgemeines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemerkungen 

 

Zeitraum: Mo 22.05.2023 bis So 28.05.2023 (1 Woche) 

Standort: Höhe Aemtlerstrasse Nr. 164 - 174 

 

Abbildung 6: Lage Messstandort 

 

■ V85 (Richtung Norden): 47 km/h 

■ V85 (Richtung Süden): 46 km/h 

■ V85 (Querschnitt): 46 km/h 

■ V50 (Richtung Norden): 41 km/h 

■ V50 (Richtung Süden): 40 km/h 

■ V50 (Querschnitt): 40 km/h 

■ DTV (Richtung Norden):  2'360 Fz/d 

■ DTV (Richtung Süden):  3'818 Fz/d 

■ DTV (Querschnitt):  6'178 Fz/d 

 

Die gefahrene Geschwindigkeit (V85) liegt heute leicht unter der 

signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Strasse ist 

in diesem Abschnitt zwar gerade und es kommt kaum zu Störein-

flüssen. Durch die Wohnbauten und der Mauer gegenüber dem 

Friedhof Sihlfeld wirkt der Strassenraum jedoch etwas eingeengt. 

Der erhobene Wert passt demnach zum vorhandenen Erschei-

nungsbild.   
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4 Notwendigkeit einer abw. Höchstgeschwindigkeit 

Gemäss Art. 32 im Strassenverkehrsgesetz (SGV) kann für bestimmte Strassenstrecken 

durch die zuständige Behörde von der allgemein festgesetzten Höchstgeschwindigkeit ab-

gewichen werden. Im zu erfolgenden Gutachten muss abgeklärt werden, ob die Massnahme 

nötig, zweck- und verhältnismässig ist oder ob andere Massnahmen vorzuziehen sind. 

Gemäss Art. 108 (SSV) können die allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten herabgesetzt 

werden, wenn: 

a) eine Gefahr nur schwer oder nicht rechtzeitig erkennbar und anders nicht zu beheben 

ist; 

b) bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes 

bedürfen; 

c) auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung der Verkehrsablauf verbessert werden 

kann; 

d) dadurch eine im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung übermässige Umweltbelastung 

(Lärm, Schadstoffe) vermindert werden kann. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnis-

mässigkeit zu wahren. 

 

Mindestens einer dieser Erforderlichkeitsgründe muss auf verkehrsorientierten Strassen er-

füllt sein. Aufgrund der Analyse der Anlage, der Schutzbedürfnisse und des Verkehrsablaufs 

ergibt sich folgende Beurteilung betreffend die Notwendigkeit einer abweichenden Höchst-

geschwindigkeit entlang der Aemtlerstrasse: 

b) Schutzbedürfnisse Die Bedürfnisse der Zufussgehenden werden grundsätzlich 

mit den vorhandenen Gehbereichen (beidseitige Trottoire) ab-

gedeckt.  

Der Radverkehr wird auf der Aemtlerstrasse im Mischverkehr 

geführt. Ein übergeordneter Radweg befindet sich auf der Zur-

lindenstrasse, welche parallel zur Aemtlerstrasse verläuft. Ein 

besonderes Schutzbedürfnis für den Radverkehr lässt sich 

nicht ableiten.  

Die Situationsanalyse zeigt zudem, dass Schulwege entlang 

und über die Aemtlerstrasse verlaufen. Die Aemtlerstrasse 

befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schulhauses Aemtler. 

Die subjektive und objektive Schulwegsicherheit entlang der 

Aemtlerstrasse sind entsprechend zu gewährleisten. 

d) Übermässige Um-

weltbelastung 

(Lärm) 

Im aktuellen Zustand sind an der Aemtlerstrasse (Albisrieder-

strasse – Birmensdorferstrasse) die Immissionsgrenzwerte 

(IGW) am Tag bei rund 1010 Anwohnenden und in der Nacht 

bei rund 1160 Anwohnenden überschritten. 
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Fazit Notwendigkeit 

Die Lärm-Immissionsgrenzwerte werden beim betrachtenden Strassenabschnitte bei 

mehreren Gebäuden überschritten. Gemäss Art. 108, Abs. 2 lit. d) liegt somit eine 

übermässige Umweltbelastung vor. Im Folgenden sind somit die Auswirkungen einer 

abweichenden Höchstgeschwindigkeit zu prüfen. Dabei steht eine signalisierte Höchst-

geschwindigkeit von 30 km/h im Vordergrund. 

Eine Geschwindigkeitsreduktion hat grundsätzlich auch positive Effekte auf den Fuss- 

und Veloverkehr. Für eine Begründung einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit ge-

mäss Art. 108, Abs. 2 lit. b) (Schutzbedürfnisse) reicht dies im vorliegenden Fall jedoch 

nicht aus.  
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5 Beurteilung der Auswirkungen einer abw. Höchstge-
schwindigkeit 

Auswirkungen auf 

die Lärmbelastung 

(Quelle: Akustisches Pro-

jekt Aemtlerstrasse, UGZ 

Juni 2024) 

Tempo 30 senkt den Lärmmittelungspegel (Leq) tagsüber um 

ca. 3.3 dB(A) und nachts um 3.5 dB(A). Die Spitzenpegel sin-

ken um ca. 5 dB(A). Mit der Anordnung von Tempo 30 kann 

entlang des betreffenden Strassenabschnitts die Anzahl Per-

sonen mit IGW-Überschreitungen am Tag um ca. 39% und in 

der Nacht um ca. 34% reduziert werden. Die Arbeitsplätze 

können zu 100% geschützt werden. 

Auswirkungen auf 

die Luftschadstoffe 

(Quelle: Akustisches Pro-

jekt Aemtlerstrasse, UGZ 

Juni 2024) 

Der Einfluss von Tempo 30 auf den Ausstoss von Luftschad-

stoffen und Treibhausgasen reicht generell von neutral bis po-

sitiv, abhängig davon, ob eine Verstetigung des Verkehrs er-

reicht wird. Der Effekt durch Tempo 30 wird als neutral beur-

teilt, da keine Veränderung des Verkehrsflusses erwartet wird. 

Auswirkungen auf 

die Verkehrssicherheit  

Mit der Reduktion der Geschwindigkeiten (vor allem der Ge-

schwindigkeitsspitzen) kann die Verkehrssicherheit erhöht 

werden. Durch den verkürzten Anhaltweg, die besseren Sicht-

verhältnisse sowie durch die allgemein verbesserte Erfassung 

des Strassenraums sinken die Gefahrensituationen sowie die 

Unfallhäufigkeit und Unfallschwere.  

Insbesondere bei den Schulwegübergänge über die Aemt-

lerstrasse (Querungen auf die Höhe der Kalkbreite-, Gertrud-, 

Berta- und Martastrasse) ist die Einführung von Tempo 30 aus 

Präventionsgründen wichtig: Mit einem langsameren Ver-

kehrsfluss erhöht sich die objektive und subjektive Sicherheit.   

Zudem dürften sich die ungenügenden Sichtweiten auf den 

Annäherungsbereich der Fussgängerstreifen an drei Stellen 

verbessern, da die nötigen Sichtweiten mit geringeren Ge-

schwindigkeiten reduziert sind (sofern die Sichtweiten weiter-

hin nicht eingehalten werden, sind punktuelle Massnahmen zu 

prüfen). 

Durch die Wohnbauten und der Mauer gegenüber dem Fried-

hof Sihlfeld wirkt der Strassenraum etwas eingeengt. Hohe 

Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Velofahrenden 

und dem MIV führen zu einem schlechten subjektiven Sicher-

heitsempfinden, da Velofahrende und MIV im Mischverkehr 

verkehren. Mit der Einführung von Tempo 30 reduziert sich der 

Geschwindigkeitsunterschied. Dadurch wird auch das Sicher-

heitsempfinden erhöht. 

Auswirkungen auf 

den Verkehrsablauf 

Es sind keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsab-

lauf des MIV durch die Signalisation der abweichenden 

Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (ohne bauliche Massnahmen, 

keine Veränderung der Vortrittsverhältnisse) zu erwarten. 
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Auswirkungen auf 

die Strassenhierarchie 

Das Strassennetz ist hierarchisch aufgebaut, so dass die 

Strassen verschiedene Funktionen übernehmen sollen. Diese 

Hierarchie gilt es nebst den weiteren betrachteten Aspekten 

bei der Umsetzung einer abweichenden Höchstgeschwindig-

keit zu berücksichtigen.  

Durch eine Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindig-

keit verlängern sich die Durchfahrtszeiten auf der Aemt-

lerstrasse, was den Druck auf andere Strassen bezüglich Aus-

weichverkehr stärken kann. Konkret könnte dies die parallel 

zur Aemtlerstrasse verlaufende Zurlindenstrasse betreffen. 

Das umliegende Gebiet (inkl. Zurlindenstrasse) liegt jedoch 

bereits in einer Tempo-30-Zone. Entlang der Zurlindenstrasse 

bestehen zudem mehrere markierte Rechtsvortritte, welche 

den Verkehrsfluss entlang der Zurlindenstrasse unterbrechen. 

Es ist daher von keiner massgebenden Verlagerung auf das 

untergeordnete Strassennetz auszugehen. 

Auswirkungen auf 

die Aufenthaltsqualität 

Durch die Umsetzung einer abweichenden Höchstgeschwin-

digkeit von 30 km/h kann die Aufenthaltsqualität verbessert 

werden, da die negativen Auswirkungen des MIV reduziert 

werden. Der Verkehr wird als weniger dominant wahrgenom-

men und erzeugt weniger Lärm. Entsprechend reduziert sich 

die starke Trennwirkung. Durch die Erhöhung der Verkehrssi-

cherheit und die Stärkung des Fuss- und Radverkehrs vermin-

dert sich das Konfliktpotenzial zwischen den verschiedenen 

Verkehrsteilnehmer. Die Interaktion von Strassenverkehr und 

anderen Raumnutzern wird gestärkt.  

Auswirkungen auf 

die Reisezeiten MIV 

Der theoretische Zeitverlust von Tempo 30 gegenüber Tempo 

50 beträgt 4.8 Sekunden pro 100 Meter. Dieser theoretische 

Wert tritt in der Praxis allerdings kaum auf, da innerstädtisch 

selten konstant mit 50 km/h gefahren werden kann (Störein-

flüsse durch Zufussgehende, Einmündungen etc.). Im Falle 

des untersuchten Abschnittes der Aemtlerstrasse liegt eine 

Geschwindigkeitsmessung im nördlichen Abschnitt vor (v50 = 

40 km/h). Im südlichen Abschnitt dürfe dieser Wert aufgrund 

von Lichtsignalanlagen und mehreren Fussgängerstreifen et-

was tiefer sein. Für die Abschätzung der Reisezeit wird somit 

von einer Geschwindigkeit (v50) von 37 km/h ausgegangen.  

Anhand dieses Wertes, der Länge der Strecke (ca. 1’050 m) 

sowie der Zielgeschwindigkeit von 30 km/h kann der effektive 

Zeitverlust präziser ermittelt werden. Gemäss dieser Berech-

nung wird von einem Zeitverlust von etwa 25 Sekunden aus-

gegangen.  

Dies liegt in einem ähnlichen Bereich wie der Richtwert von 

2s/100m (Quelle: SVI 2015/004, Oktober 2019) für innerstäd-

tische Strecken. 

Im Verhältnis zur Gesamtreisezeit ist der Verlust von ca. 25 

Sekunden jedoch bei den meisten Fahrten gering. 
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Auswirkungen auf 

die Leistungsfähigkeit 

Die Einführung von Tempo 30 hat keine Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit. Entlang der Aemtlerstrasse wird die Leis-

tungsfähigkeit massgeblich von lichtsignalgeregelten Verzwei-

gungen (Albis-/Aemtlerstrasse, Berta-/Aemtlerstrasse, Kalk-

breite-/Aemtlerstrasse, Birmensdorfer-/Aemtlerstrasse) und 

vortrittsberechtigen Fussgängerquerungen (Querungen auf 

Höhe der Hardau-, Zypressen-, Fritschi-, Marta-, Gertrud- und 

Nussbaumstrasse) bestimmt. Für die Strecken gilt das Funda-

mentaldiagramm, das je nach Fahrbahnquerschnitt, bei v = 30 

bis 35 km/h eine maximale Verkehrsmenge zeigt (Quelle: SVI 

2005/01, Widerstandsfunktionen für Innerorts-Strassenab-

schnitte ausserhalb Knoten). Mit der Einführung von Tempo 

30 werden die gleichen Verkehrsmengen abgewickelt. Die zu-

lässige Höchstgeschwindigkeit ist nicht relevant für die Kapa-

zität einer Ortsdurchfahrt (Quelle: SVI Optimale Geschwindig-

keiten in Siedlungsgebieten, 2015). 

Damit liegt weder ein Kapazitätsabbau (Art. 104 Abs. 2 bis 

Verfassung des Kantons Zürich) noch eine Beeinflussung des 

Verkehrs auf Durchgangsstrassen des Stadtgebiets (§28 

KSigV) vor. 

Auswirkungen auf 

den ÖV 

Hinweis: Die gesamte Be-

urteilung der ÖV-Folgen 

durch die Temporeduktion 

ist im Anhang 3 ersichtlich 

(Quelle: VBZ). 

Gemäss Beurteilung der VBZ (siehe auch Anhang 3) führt die 

Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit auf 30 

km/h entlang der Aemtlerstrasse zu einer Verlustzeit von 8 – 

13 Sekunden in Fahrtrichtung Süden und 15 – 20 Sekunden 

in Fahrtrichtung Norden.  

Diese Verlustzeiten sowie zusätzliche Verlustzeiten auf weite-

ren geplanten T30-Abschnitten (Gesamtbetrachtung Buslinie) 

führen insgesamt dazu, dass eine Geschwindigkeitsreduktion 

nur möglich ist, wenn vorgängig der Zeitverlust durch die Ge-

schwindigkeitsreduktion an geeigneter Stelle kompensiert 

oder die Finanzierung der Mehrkosten mittels Fahrplanverfah-

ren sichergestellt werden kann. Die Folgen sind: 

■ Auf der Linie 72 wird neu, während der Nebenverkehrszeit 

und der Hauptverkehrszeit am Abend ein zusätzliches 

Fahrzeug benötigt (wird je hälftig auf die Linien 72 und 83 

verteilt). Das dafür nötige Fahrzeug muss vorgängig be-

schafft werden. 

■ Auf den Linien N15 und N18 wird die minimale Wendezeit 

neu unterschritten. Deshalb muss hier je ein zusätzliches 

Fahrzeug eingesetzt werden. Die dafür nötigen Fahrzeuge 

sind bereits zu anderen Betriebszeiten im Einsatz und so-

mit vorhanden. 

■ Die Linie N9 bekommt per Dezember 2025 eine neue Lini-

enführung. Deshalb sind noch keine Daten zu den benö-

tigten Wendezeiten vorhanden. Aufgrund der verbleiben-

den Wendezeit von nur 75 Sekunden ist davon auszuge-

hen, dass auch hier ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt 

werden muss. Das dafür nötige Fahrzeug ist bereits zu an-

deren Betriebszeiten im Einsatz und somit vorhanden. 
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Fazit mögliche Auswirkungen 

Durch die vorgeschlagene Herabsetzung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit auf 30 

km/h verlängern sich die Reisezeiten für den MIV und öV. Insbesondere die Verlustzeiten 

von 8 – 20 Sekunden für den öV sind nicht zu vernachlässigen. Diese Verlustzeiten sowie 

zusätzliche Verlustzeiten auf weiteren geplanten T30-Abschnitten (Gesamtbetrachtung 

Buslinie) führen insgesamt dazu, dass eine Geschwindigkeitsreduktion nur möglich ist, 

wenn vorgängig der Zeitverlust durch die Geschwindigkeitsreduktion an geeigneter Stelle 

kompensiert oder die Finanzierung der Mehrkosten mittels Fahrplanverfahren sicherge-

stellt werden kann. 

Hinsichtlich der Lärmbelastung, der Verkehrssicherheit und der Aufenthaltsqualität hat 

eine signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h grundsätzlich nur positive Auswir-

kungen. 

 

6 Schlussfolgerung 

Notwendigkeit Entlang der Aemtlerstrasse (Abschnitt Albisriederstrasse – 

Birmensdorferstrasse) liegt eine übermässige Umweltbelas-

tung (Überschreitung der Lärm-Immissionsgrenzwerte) am 

Tag und in der Nacht vor, welche eine abweichende Höchst-

geschwindigkeit rechtfertigt.  

Beurteilung  

Zweck- und Verhält-

nismässigkeit 

 

Mit der Einführung von Tempo 30 an der Aemtlerstrasse am 

Abschnitt Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse profi-

tiert die gesamte Wohn- und Arbeitsbevölkerung von einer 

wahrnehmbaren Verringerung der Lärmbelastung. 

Die Anzahl Anwohnende mit IGW-Überschreitungen kann am 

Tag um ca. 39 % und in der Nacht um ca. 34 % reduziert wer-

den. Die 130 Arbeitsplätze mit Überschreitung der IGW kön-

nen zu 100 % geschützt werden. 

Die Massnahme ist notwendig (die Immissionsgrenzwerte sind 

überschritten) und geeignet (die Massnahmenwirkung beträgt 

mehr als >=1 dB im Leq). 

Tempo 30 auf der Aemtlerstrasse hat auf dem gesamten Ab-

schnitt keine unzumutbaren negativen Auswirkungen. Die ver-

längerten Fahrzeiten für ÖV und MIV sowie die Zusatzkosten 

ÖV vermögen die positiven Auswirkungen (Lärmreduktion, Er-

höhung Verkehrssicherheit) der Geschwindigkeitsreduktion 

nicht zu überwiegen.  

Die Zweck- und Verhältnismässigkeit von Tempo 30 auf der 

Aemtlerstrasse (Abschnitt Albisriederstrasse – Birmens-

dorferstrasse) ist somit gegeben. 

 

 

  



Stadt Zürich, DAV Gutachten zur Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit  |  Los 3 – Aemtlerstrasse 16 

 

 

 

7 Massnahmen 

Die Einführung von Tempo 30 erfolgt mit dem Anbringen der Tempo 30 Signalisation und 

Bodenmarkierung. Bauliche Massnahmen sind nicht vorgesehen. Die heutigen Vortrittsver-

hältnisse, Markierungen (Fussgängerstreifen, Mittellinien sowie in kurzen Abschnitten vor-

handene Velostreifen und Busspuren) und Lichtsignalanlagen bleiben mit der Einführung 

von Tempo 30 unverändert. 

Die nachstehende Abbildung zeigt, welche Signaltafeln aufgehoben bzw. neu angebracht 

werden müssen. 

 

Abbildung 7:  Übersicht notwendige Signalisaionsmassnahmen (Markierungen/Demarkierungen nicht darge-

stellt) 
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Anhang 1 – Unfallgeschehen 

Übersicht Unfallgeschehen 01.01.18 – 31.12.22 (Quelle VUGIS) 
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Anhang 2 – Verkehrserhebungen 

  



Stadt Zürich, DAV Gutachten zur Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit  |  Los 3 – Aemtlerstrasse 19 

 

 

 

Anhang 3 – Beurteilung öV-Folgen (VBZ) 

 

 



Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Abschnitt

Betroffene Linien

Antragsteller

Datum

Karte

Abschnittslänge [m]

Betroffene Fahrgäste

Anzahl Personen 8'700 DWV, Daten 2022

ÖV-Hauptnetz VBZ-Hauptnetz 2019

Folgen

Zusatzfahrzeuge

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Frühstmögliche Umsetzung Dezember 2028

Beurteilung VBZ

Aemtlerstrasse (Albisriederstrasse - Birmensdorferstrasse)

72, N9, N15, N18

3. Etappe Strassenlärmsanierung

15.12.2023

Auf der Linie 72 wird neu während der Nebenverkehrszeit und der Hauptverkehrszeit am Abend ein 

zusätzliches Fahrzeug benötigt (wird je hälftig auf die Linien 72 und 83 verteilt). Das dafür nötige Fahrzeug 

muss vorgängig beschafft werden.

Auf den Linien N15 und N18 wird die minimale Wendezeit neu unterschritten. Deshalb muss hier je ein 

zusätzliches Fahrzeug eingesetzt werden. Die dafür nötigen Fahrzeuge sind bereits zu anderen Betriebszeiten 

im Einsatz und somit vorhanden.

Die Linie N9 bekommt per Dezember 2025 eine neue Linienführung. Deshalb sind noch keine Daten zu den 

benötigten Wendezeiten vorhanden. Aufgrund der verbleibenden Wendezeit von nur 75 Sekunden ist davon 

auszugehen, dass auch hier ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt werden muss. Das dafür nötige Fahrzeug ist 

bereits zu anderen Betriebszeiten im Einsatz und somit vorhanden.

Die Temporeduktion ist demnach nur möglich, wenn vorgängig der Zeitverlust durch die Temporeduktion an 

geeigneter Stelle kompensiert oder die Finanzierung der Mehrkosten mittels Fahrplanverfahren sichergestellt 

werden kann.

Ja

1 Batterie-Gelenktrolleybus (Je hälftig auf Linien 72 und 83 verteilt)

430'000

1'000

-
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Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie 72

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Information

Übersicht Fahrzeitverluste RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 1 -13 -8 -13 -8 -13

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 2 -20 -15 -20 -15 -20

Verlustzeit T30 Andere Abschnitte 3. Et. -161 -53 -61 -53 -61

Verlustzeit T30 Rosengarten-/Bucheggstr. -80 -67 -80 -67 -80

Verlustzeit TOTAL -274 -143 -174 -143 -174

Kursfahrzeugbedarf RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Kursfahrzeugbedarf ohne T30 (2026) 7 11 10 11 8

Kursfahrzeugbedarf mit T30 (2029) 7 11 10.5 11.5 8

Veränderung Kursfahrzeugbedarf 0 0 0.5 0.5 0

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

B022, Albisriederplatz HVZm, HVZa 80 20

B023, Hardplatz HVZm, HVZa 150 20

B051, Waffenplatzstrasse HVZm, HVZa 120 40

B057, Bertastrasse HVZm, HVZa 20 0

B062, Schmiede Wiedikon HVZm, HVZa 20 10

B114, Manessestrasse/Zurlindenstrasse HVZa 20 10

Linienüberlagerung; Hardbrücke (Li 33, 83)

Die Fahrplanlagen der Linien 33, 72, 83 und 89 sind stark voneinander abhängig, so dass sie sich auf den 

gemeinsam befahrenen Abschnitten zu einem regelmässigen Takt ergänzen. Durch die geplanten 

Temporeduktionen, müssen die Fahrpläne dieser Linien komplett überarbeitet und an die neue Situation 

angepasst werden. Aus diesem Grund ist für die Beurteilung der ÖV-Folgen ein Vergleich mit dem Zustand 

ohne Temporeduktion (Fahrpläne und Wendezeiten) nicht sinnvoll. Stattdessen werden für jedes Fahrzeitprofil 

der Mehrbedarf an eingesetzten Kursfahrzeugen gegenüber dem Zustand ohne Temporeduktion ausgewiesen 

und daraus die resultierenden Mehrkosten abgeleitet. Für den Ausgangszustand werden die Fahrpläne für das 

Jahr 2026 genommen, weil auf diesen Zeitpunkt hin Änderungen im Busnetz geplant sind, welche die oben 

genannten Linien betreffen. Bei den neuen Fahrplänen wird das Wendezeitenmodell und die Mindestwendezeit 

für die erforderlichen Pausen des Fahrpersonals eingehalten.

1 Batterie-Gelenktrolleybus (Je hälftig auf Linien 72 und 83 verteilt)

250'000

-

Überstauung

Vortrittsbelastung

Eigenbehinderung

Fussgängerstreifen

gemäss Störungsanalyse VBZ/ewp 2018

Überstauung

Fussgängerstreifen

Überstauung

Eigenbehinderung

Knotensteuerung

Überstauung

Knotensteuerung

Eigenbehinderung

Knotensteuerung
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Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie N9

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 546

Benötigte Wendezeit -360

Verlustzeit T30 total -233

Wendezeit total für Personal -47

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Bellevue 246

Benötigte Wendezeit *

Fahrgastwechselzeit -18

Wendezeit ohne T30 228

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 1 -13

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 2 -20

Verlustzeit T30 Andere Abschnitte 3. Et. -120

Verlustzeit T30 Rosengarten-/Bucheggstr. -80

Wendezeit mit T30 75

Entwurfsfahrplan 2026, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

* Keine Daten vorhanden, da die Linie in dieser Form erst per Dezember 2025 verkehren wird

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

Div. Anschlüsse (Milchbuck, Bhf. Hardbrücke, Sternen Oerlikon)

60'000

-
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Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie N15

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 780

Benötigte Wendezeit -360

Verlustzeit T30 total -277

Wendezeit total für Personal 143

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Adliswil, Schulhaus Kopfh. 270

Benötigte Wendezeit -75

Fahrgastwechselzeit -12

Wendezeit ohne T30 183

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 1 -13

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 2 -20

Verlustzeit T30 Andere Abschnitte 3. Et. -161

Verlustzeit T30 Albisstrasse -3

Verlustzeit T30 Rosengarten-/Bucheggstr. -80

Wendezeit mit T30 -14

Jahresfahrplan 2023, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

Div. Anschlüsse (Milchbuck, Bhf. Hardbrücke, Schmiede Wiedikon)

60'000

-
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Beurteilung ÖV-Folgen durch Temporeduktion

Linie N18

Fahrplanabhängigkeiten

Bestehen Fahrplanabhängigkeiten, wird die Linie nur auf dem Abschnitt vor diesen Zwangspunkten beurteilt.

Gewährleistung Pausen Personal [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit total 726

Benötigte Wendezeit -360

Verlustzeit T30 total -353

Wendezeit total für Personal 13

Gewährleistung Pünktliche Abfahrten [s] RVZ HVZ1 NVZ HVZ2 WE

Fahrplanprofil A B C E K

Wendezeit Adliswil, Büchel 210

Benötigte Wendezeit -113

Fahrgastwechselzeit -12

Wendezeit ohne T30 85

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 1 -13

Verlustzeit T30 Aemtlerstrasse Ri 2 -20

Verlustzeit T30 Andere Abschnitte 3. Et. -161

Verlustzeit T30 Albisstrasse -79

Verlustzeit T30 Rosengarten-/Bucheggstr. -80

Wendezeit mit T30 -188

Jahresfahrplan 2023, Geschwindigkeits- und Pünktlichkeitsdaten 2022, Mediangeschwindigkeit Bus 27 km/h/Tram 29 km/h

Kosten und Folgen

Zusatzfahrzeug

Jährliche Folgekosten [CHF/a]

Benötigte Infrastruktur

Behinderungen durch MIV/ÖV/LV Gründe Verkehrszeit Verlangsam. Störhalt

[Problembereich-ID, Ort] [s] [P84, s]

-

Div. Anschlüsse (Milchbuck, Bhf. Hardbrücke, Schmiede Wiedikon)

60'000
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René Estermann



Strassenlärmsanierung Aemtlerstrasse

Stadt Zürich / Gesundheits- und Umweltdepartement 2 / 14

Auftrag zur Lärmsanierung
Die lärmschutzrechtliche Sanierungsfrist für Kantons- und Gemeindestrassen ist am 31. März
2018 abgelaufen. In der Stadt Zürich haben von 2014 bis 2018 für alle 12 Stadtkreise Stras-
senlärmsanierungsprojekte öffentlich aufgelegen. Diese Projekte umfassten sämtliche Stras-
senabschnitte des jeweiligen Stadtkreises, die wesentlich zur Überschreitung der Lärmgrenz-
werte beitrugen. Sie beinhalteten die als verhältnismässig beurteilten lärmreduzierenden Mas-
snahmen. Der Stadtrat hat mit der Projektfestsetzung Sanierungserleichterungen für die ver-
bleibenden Grenzwertüberschreitungen pro Strassenabschnitt gewährt. Dies gilt auch für die
Aemtlerstrasse, welche im akustischen Projekt für den Stadtkreis 3 enthalten war.

Die Sanierungspflicht ist mit dieser erfolgten Erstsanierung jedoch nicht erloschen, denn Lärm-
schutz ist eine Daueraufgabe. Die Vollzugsbehörden sind angehalten, Strassen, die Über-
schreitungen der Lärmgrenzwerte verursachen, periodisch daraufhin zu überprüfen, ob sich
die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben oder ob neue relevante Entwicklungen zu be-
rücksichtigen sind, aufgrund welcher die seinerzeit gewährten Sanierungserleichterungen neu
beurteilt werden müssen1. Dabei sind mögliche Massnahmen bei der Quelle zwingend zu fa-
vorisieren (Art. 13 Abs. 3 LSV). Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren folgende neuen
relevanten Entwicklungen ergeben:

- Eine Vielzahl von Bundesgerichtsentscheiden, die mit Nachdruck statuieren, wie wich-
tig die Lärmsanierung von Strassen ist und die stets auch Tempobeschränkungen auf
Hauptstrassen als taugliche und zwingend zu prüfende Lärmminderungsmassnahme
beurteilen. Erleichterungen sind nur in Ausnahmefällen – als "ultima ratio" – zulässig2.

- Neue Erkenntnisse aus der Lärmforschung über die gesundheitsschädliche Wirkung
von Lärm3, welche die zentrale Bedeutung von Lärmschutz noch klarer zum Ausdruck
bringen.

- Neues Emissionsberechnungsmodell sonROAD18, welches im Gegensatz zum alten
Modell StL-86+ für den niedrigen Geschwindigkeitsbereich anwendbar ist4.

Die Stadt Zürich ist auf Stadtgebiet für den Bau, Betrieb und Unterhalt aller kommunalen und
überkommunalen Strassen zuständig (§43 Strassengesetz StrG sowie §27 kantonale Signali-
sationsverordnung KSigV). Ihr obliegt damit auch die Lärmsanierung der Aemtlerstrasse. Der
Stadtrat hat sich mit Stadtratsbeschluss Nr. 1217/2021 (Gesamtkonzept Strassenlärmsanie-
rung dritte Etappe) für weitgehend Tempo 30 auf dem Stadtgebiet ausgesprochen und unter
anderem auch für die Aemtlerstrasse eine konkrete Neubeurteilung durchgeführt. Das vorlie-
gende akustische Projekt setzt die rechtlichen Bestimmungen aus Umweltschutzgesetz (USG)
und Lärmschutzverordnung (LSV) zum Schutz der Bevölkerung vor übermässigem Strassen-
verkehrslärm um. Der Lärm wird so weit begrenzt, als dies technisch und betrieblich möglich
sowie wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig ist. Bleiben die Lärmgrenzwerte dennoch
überschritten, ist hierfür eine Sanierungserleichterung (Ausnahmebewilligung) einzuholen.

Sanierungserleichterungen sind dazu im Verfahren nach Strassengesetz aufzulegen (§16 f.
StrG) und Temporeduktionen werden von der Vorsteherin des SID verfügt (Art. 3 der Städti-
schen Signalisationsvorschriften, AS 551.530). Gegen die Temporeduktion sowie gegen das

1 BGer, Urteil 1C_574/2020 vom 9. März 2023 = URP 2023 400 ff. mit redaktioneller Anmerkung von
Alain Griffel (Anspruch auf Wiedererwägung einer Lärmsanierungsverfügung)
2 BGer, Urteil 1C_589/2014 vom 3. Februar 2016 = URP 2016 319 ff. mit redaktioneller Anmerkung
von Anne-Christine Favre (Tempo 30 als Lärmminderungsmassnahme auch auf Hauptstrassen)
3 Röösli / Wunderli / Brink / Cajochen / Probst-Hensch, Verkehrslärm, kardiovaskuläre Sterblichkeit,
Diabetes, Schlafstörung und Belästigung: die SiRENE-Studie, Swiss Medical Forum 19/2019
4 BAFU (Hrsg.) 2023: Vollzugshilfe sonROAD18 – Modellempfehlungen, Bern. Umwelt-Vollzug Nr.
2314
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vorliegende Projekt kann Einsprache beim Stadtrat erhoben werden. Mit der Festsetzung des
Projekts erwachsen Sanierungserleichterungen und Temporeduktionen in Rechtskraft.

Rechtliche Grundlagen
Grundlage für die Strassenlärm-Sanierung bilden die folgenden Artikel der Lärmschutzverord-
nung (LSV):

- Art. 13 LSV (Sanierungen) legt fest, dass bei Überschreitung der Immissionsgrenz-
werte eine Sanierung der betroffenen Anlage zu erfolgen hat. U.a. wird auch festge-
halten, dass Massnahmen an der Quelle – wie z.B. die Reduktion der signalisierten
Höchstgeschwindigkeit – prioritär zu prüfen sind.

- Art. 36 LSV gibt in Verbindung mit Art. 38 und 39 sowie Art. 40 vor, wie die Vollzugs-
behörde die Lärmimmissionen einer Strassenanlage zu ermitteln und zu beurteilen hat.

Für die Ausarbeitung dieses akustischen Projektes wurden zudem die Vorgaben der BAFU-
Anwendungshilfe "2021 Umwelt-Wissen: Strassenlärm-Berechnungsmodell sonROAD18" so-
wie die Vollzugshilfe “Leitfaden Strassenlärm BAFU/ASTRA 2006“ berücksichtigt. Die Lärm-
berechnungen wurden nach sonROAD18/ISO 9613-2 durchgeführt.

Für die Anordnung einer Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit ist eine Verhält-
nismässigkeitsprüfung erforderlich. Eine behördliche Massnahme gilt als verhältnismässig,
wenn die Kriterien Eignung, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit kumulativ erfüllt sind5.

Lärmbelastung und Massnahmenwirkung / Nachweis der Notwendigkeit und Eignung
von Tempo 30 als Lärmsanierungsmassnahme
Feststellung der Sanierungspflicht: Den Lärmberechnungen wurden der Verkehrszustand ge-
mäss Lärmbelastungskataster 2022 sowie die Verkehrserhebungen der DAV vom November
2023 zugrunde gelegt. Im aktuellen Zustand sind an der Aemtlerstrasse auf dem Abschnitt
Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse die Immissionsgrenzwerte (IGW) am Tag bei rund
1010 Anwohnenden und in der Nacht bei rund 1160 Anwohnenden überschritten. Die maxi-
malen Pegel sind aus der folgenden Tabelle 1 ersichtlich.

Tab. 1: Maximale IGW-Überschreitungen an der Aemtlerstrasse von Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse

Gemäss der Vollzugshilfe "Leitfaden Strassenlärm BAFU/ASTRA 2006" sind Sanierungs-
massnahmen auf der Basis eines Sanierungshorizonts (heute + 20 Jahre) zu planen. Die Ver-
kehrsprognose für den Zeithorizont 2042 geht auf diesem Strassenabschnitt von keinen mas-
sgeblichen Verkehrsveränderungen gegenüber heute aus. Der Lärmsituation im Zustand 2042
ohne Massnahmen wie auch im Zustand 2042 mit Massnahmen wird daher der heutige Ver-
kehrszustand zugrunde gelegt.

5 Eidg. Kommission für Lärmbekämpfung EKLB, Tempo 30 als Lärmschutzmassnahme: Grundlagen-
papier zu Recht – Akustik – Wirkung, Bern, 2015
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Die Wirkung der Geschwindigkeitsreduktion von 50 km/h auf 30 km/h an der Aemtlerstrasse
ist in der Tabelle 2 zusammengestellt. Zusätzlich verringert Tempo 30 auch die Spitzenpegel,
die insbesondere für die Nachtruhe problematisch sind, um rund 5 Dezibel.

Tempo-
Reduktion Zeitraum

Sanierungshorizont
2042 ohne Massnah-
men:  vmax [km/h]

Sanierungshorizont
2042 mit Massnah-
men:  vmax [km/h]

Emissions-
reduktion
[dB(A)] *

Tempo 50 auf
Tempo 30

Tag (6 – 22 Uhr) 50 30 -3.3

Nacht (22 – 6 Uhr) 50 30 -3.5

Tab. 2: Akustische Wirkung der festgelegten Geschwindigkeitsreduktionen an der Aemtlerstrasse
* Die berechnete Wirkung liegt gemäss sonROAD18 bei -4.3 dB am Tag und bei -4.5 dB nachts.
   Die durchschnittliche Geschwindigkeit ist ortsabhängig. Sie liegt entlang des Strassenabschnitts teil-
   weise etwas unter 50 km/h, daher wird ein Unsicherheitszuschlag von +1 dB vorgenommen.

Die Immissionsberechnungen zeigen, dass unter Berücksichtigung der geplanten Reduktion
der signalisierten Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h an der Aemtlerstrasse
(Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse) noch rund 620 Anwohnende am Tag sowie rund
760 Anwohnende in der Nacht von Immissionsgrenzwert-Überschreitungen betroffen sind (vgl.
Tabelle 3).

IST-Zustand
Tempo 50 km/h

Sanierungszustand
2042 ohne Mass-
nahme
Tempo 50 km/h

Sanierungszustand
2042 mit Massnahme
Tempo 30 km/h

Nutzungs-Zeitraum Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Wohnnutzung

Anzahl Anwohnende
mit Immissionsbelas-
tung über dem Im-
missionsgrenzwert
(IGW)

1010 1160 1010 1160 620 760

Davon Anzahl An-
wohnende mit Im-
missionsbelastung
über dem Alarmwert
(AW)

0 0 0 0 0 0

Gewerbenutzung

Anzahl Arbeitsplätze
mit Immissionsbelas-
tung über dem Im-
missionsgrenzwert
(IGW)

130 - 130 - - -

Tab. 3: Verringerung der Lärmbelastung der Bevölkerung durch die geplante Geschwindigkeitsreduktion
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Fazit:  Mit der Einführung von Tempo 30 an der Aemtlerstrasse am Abschnitt Albisrieder-
strasse bis Birmensdorferstrasse profitiert die gesamte Wohn- und Arbeitsbevölkerung
von einer wahrnehmbaren Verringerung der Lärmbelastung.

Die Anzahl Anwohnende mit IGW-Überschreitungen kann am Tag um ca. 39 % und in
der Nacht um ca. 34 % reduziert werden. Die 130 Arbeitsplätze mit Überschreitung der
IGW können zu 100 % geschützt werden.

Die Massnahme ist notwendig (die Immissionsgrenzwerte sind überschritten) und ge-
eignet (die Massnahmenwirkung beträgt mehr als >=1 dB im Leq).

Interessenabwägung / Nachweis der Zumutbarkeit und Verhältnismässigkeit von
Tempo 30 als Lärmsanierungsmassnahme
Auf der Aemtlerstrasse beträgt die signalisierte Höchstgeschwindigkeit im Abschnitt Albisrie-
derstrasse bis Birmensdorferstrasse 50 km/h. Im Rahmen des vorliegenden Projektes wurde
geprüft, ob die Senkung der Höchstgeschwindigkeit verhältnismässig ist. Dabei wurden die
Vor- und Nachteile von einer Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 an der
Aemtlerstrasse zusammengestellt.

Die folgende Tabelle 4 ermöglicht eine Übersicht:

THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30
Lärmbelastung
(Leq/Lmax) und Mass-
nahmenwirkung

Im aktuellen Zustand sind an der Aemtlerstrasse (Albisriederstrasse – Birmens-
dorferstrasse) die Immissionsgrenzwerte (IGW) am Tag bei rund 1010 Anwohnenden
und in der Nacht bei rund 1160 Anwohnenden überschritten. Anhaltende Lärmbelastun-
gen haben unter Umständen für Anwohnende schwerwiegende gesundheitliche Folgen
wie Schlafstörungen, kardiovaskuläre und metabolische Krankheiten, Kommunikations-
störungen oder Reduktion von Lern- und Leistungsfähigkeit. Lärm verursacht hohe ex-
terne Kosten. Tempo 30 senkt den Lärmmittelungspegel (Leq) tagsüber um ca. 3.3
dB(A) und nachts um 3.5 dB(A). Die Spitzenpegel sinken um ca. 5 dB(A). Mit der Anord-
nung von Tempo 30 kann entlang des betreffenden Strassenabschnitts die Anzahl Per-
sonen mit IGW-Überschreitungen am Tag um ca. 39 % und in der Nacht um ca. 34 %
reduziert werden. Die Arbeitsplätze können zu 100% geschützt werden.

Verkehrssicherheit Mit der Reduktion der Geschwindigkeiten (vor allem der Geschwindigkeitsspitzen) kann
die Verkehrssicherheit erhöht werden. Durch den verkürzten Anhaltweg, die besseren
Sichtverhältnisse sowie durch die allgemein verbesserte Erfassung des Strassenraums
sinken die Gefahrensituationen sowie die Unfallhäufigkeit und Unfallschwere.
Insbesondere bei den Schulwegübergängen über die Aemtlerstrasse (Querungen auf
der Höhe der Kalkbreite-, Gertrud-, Berta- und Martastrasse) ist die Einführung von
Tempo 30 aus Präventionsgründen wichtig: Mit einem langsameren Verkehrsfluss er-
höht sich die objektive und subjektive Sicherheit.
Zudem dürften sich die ungenügenden Sichtweiten auf den Annäherungsbereich der
Fussgängerstreifen an drei Stellen verbessern, da die nötigen Sichtweiten mit geringe-
ren Geschwindigkeiten reduziert sind (sofern die Sichtweiten weiterhin nicht eingehalten
werden, sind punktuelle Massnahmen zu prüfen).
Durch die Wohnbauten und die Mauer gegenüber dem Friedhof Sihlfeld wirkt der Stras-
senraum etwas eingeengt. Hohe Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Velofah-
renden und dem MIV führen zu einem schlechten subjektiven Sicherheitsempfinden, da
Velofahrende und MIV im Mischverkehr verkehren. Mit der Einführung von Tempo 30
reduziert sich der Geschwindigkeitsunterschied. Dadurch wird auch das Sicherheits-
empfinden erhöht.
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THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30
Aufenthaltsqualität Tempo 30 wirkt sich generell positiv auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum

aus. Im Perimeter gibt es Restaurants mit Aussenbestuhlung und Schaufenster von Lä-
den und Dienstleistungsanbietenden, die von einer Einführung von T30 ganztags und
der damit einhergehenden Aufwertung der Aufenthaltsqualität und Attraktivitätssteige-
rung profitieren.

Verkehrsfluss und
Leistungsfähigkeit

Es sind keine negativen Auswirkungen auf den Verkehrsablauf des MIV durch die Sig-
nalisation der abweichenden Höchstgeschwindigkeit 30 km/h (ohne bauliche Massnah-
men, keine Veränderung der Vortrittsverhältnisse) zu erwarten.
Die Einführung von Tempo 30 hat keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Ent-
lang der Aemtlerstrasse wird die Leistungsfähigkeit massgeblich von lichtsignalgeregel-
ten Verzweigungen (Albis-/Aemtlerstrasse, Berta-/Aemtlerstrasse, Kalkbreite-/Aemt-
lerstrasse, Birmensdorfer-/Aemtlerstrasse) und vortrittsberechtigen Fussgängerquerun-
gen (Querungen auf Höhe der Hardau-, Zypressen-, Fritschi-, Marta-, Gertrud- und
Nussbaumstrasse) bestimmt. Für die Strecken gilt das Fundamentaldiagramm, das je
nach Fahrbahnquerschnitt, bei v = 30 bis 35 km/h eine maximale Verkehrsmenge zeigt
(Quelle: SVI 2005/01, Widerstandsfunktionen für Innerorts-Strassenabschnitte aus-
serhalb Knoten). Mit der Einführung von Tempo 30 werden die gleichen Verkehrsmen-
gen abgewickelt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit ist nicht relevant für die Kapa-
zität einer Ortsdurchfahrt (Quelle: SVI Optimale Geschwindigkeiten in Siedlungsgebie-
ten, 2015).
Damit liegt weder ein Kapazitätsabbau (Art. 104 Abs. 2 bis Verfassung des Kantons Zü-
rich) noch eine Beeinflussung des Verkehrs auf Durchgangsstrassen des Stadtgebiets
(§28 KSigV) vor.

Luftschadstoffe und
Treibhausgase

Der Einfluss von Tempo 30 auf den Ausstoss von Luftschadstoffen und Treibhausgasen
reicht generell von neutral bis positiv, abhängig davon, ob eine Verstetigung des Ver-
kehrs erreicht wird. Der Effekt durch Tempo 30 wird als neutral beurteilt, da keine Ver-
änderung des Verkehrsflusses erwartet wird.

Ausweichverkehr /
Strassenhierarchie

Das Strassennetz ist hierarchisch aufgebaut, so dass die Strassen verschiedene Funkti-
onen übernehmen sollen. Diese Hierarchie gilt es nebst den weiteren betrachteten As-
pekten bei der Umsetzung einer abweichenden Höchstgeschwindigkeit zu berücksichti-
gen.
Durch eine Reduktion der signalisierten Höchstgeschwindigkeit verlängern sich die
Durchfahrtszeiten auf der Aemtlerstrasse, was den Druck auf andere Strassen bezüg-
lich Ausweichverkehr stärken kann. Konkret könnte dies die parallel zur Aemtlerstrasse
verlaufende Zurlindenstrasse betreffen. Das umliegende Gebiet (inkl. Zurlindenstrasse)
liegt jedoch bereits in einer Tempo-30-Zone. Entlang der Zurlindenstrasse bestehen zu-
dem mehrere markierte Rechtsvortritte, welche den Verkehrsfluss entlang der Zurlin-
denstrasse unterbrechen. Es ist daher von keiner massgebenden Verlagerung auf das
untergeordnete Strassennetz auszugehen.

Nachteile MIV Der theoretische Zeitverlust von Tempo 30 gegenüber Tempo 50 beträgt 4.8 Sekunden
pro 100 Meter. Dieser theoretische Wert tritt in der Praxis allerdings kaum auf, da inner-
städtisch selten konstant mit 50 km/h gefahren werden kann (Störeinflüsse durch Zu-
fussgehende, Einmündungen etc.). Im Falle des untersuchten Abschnittes der Aemtler-
strasse liegt eine Geschwindigkeitsmessung im nördlichen Abschnitt vor
(v50 = 40 km/h). Im südlichen Abschnitt dürfe dieser Wert aufgrund von Lichtsignalanla-
gen und mehreren Fussgängerstreifen etwas tiefer sein. Für die Abschätzung der Rei-
sezeit wird somit von einer Geschwindigkeit (v50) von 37 km/h ausgegangen.
Anhand dieses Wertes, der Länge der Strecke (ca. 1’050 m) sowie der Zielgeschwindig-
keit von 30 km/h kann der effektive Zeitverlust präziser ermittelt werden. Gemäss dieser
Berechnung wird von einem Zeitverlust von etwa 25 Sekunden ausgegangen.
Dies liegt in einem ähnlichen Bereich wie der Richtwert von 2s/100m (Quelle: SVI
2015/004, Oktober 2019) für innerstädtische Strecken.
Im Verhältnis zur Gesamtreisezeit ist der Verlust von ca. 25 Sekunden jedoch bei den
meisten Fahrten gering.
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THEMA WIRKUNG VON TEMPO 30
Nachteile ÖV
Verlustzeiten ÖV infolge
Tempo 30 (pro Umlauf)[1] ,
für die gesamte Linie[2] und
für den Abschnitt des Er-
leichterungsantrags zu den
verschiedenen Betriebszei-
ten (HVZ1, HVZ2, NVZ,
RVZ, WE)[3]

Linie 72:
(gesamte Linie / Aemtlerstr.: Albisriederstr. bis Birmensdorferstr.)
HVZ 1, HVZ 2: 143 Sekunden / 23 Sekunden
NVZ, RVZ, WE: 174 Sekunden / 33 Sekunden
Linie N9:
(gesamte Linie / Aemtlerstr.: Albisriederstr. bis Birmensdorferstr.)
RVZ: 233 Sekunden / 33 Sekunden
Linie N15:
(gesamte Linie / Aemtlerstr.: Albisriederstr. bis Birmensdorferstr.)
RVZ: 277 Sekunden / 33 Sekunden
Linie N18:
(gesamte Linie / Aemtlerstr.: Albisriederstr. bis Birmensdorferstr.)
RVZ: 353 Sekunden / 33 Sekunden

Veränderung Kursfahrzeug-
bedarf zu verschiedenen
Betriebszeiten

Linie 72:
HVZ 1: Keine Änderung
HVZ 2: +0.5 Fahrzeuge (je hälftig für Linien 72 und 83)
NVZ: +0.5 Fahrzeuge (je hälftig für Linien 72 und 83)
RVZ: Keine Änderung
WE: Keine Änderung
Linie N9:
RVZ: +1 Fahrzeug
Linie N15:
RVZ: +1 Fahrzeug
Linie N18:
RVZ: +1 Fahrzeug

Kosten für Zusatzkurse Linie 72:
CHF 250'000 pro Jahr (inkl. Zusatzfahrzeug)
Linie N9:
CHF 60'000 pro Jahr
Linie N15:
CHF 60'000 pro Jahr
Linie N18:
CHF 60'000 pro Jahr

Sonstige Konsequenzen /
Bemerkungen

Allgemein:
Aufgrund diverser parallellaufenden T30-Anordnungen, können die daraus resultieren-
den Auswirkungen nicht einem einzelnen Abschnitt zugeordnet werden, sondern stellen
das Resultat der Summe aller T30-Anordnungen dar. Die Zusatzkosten werden bei je-
der T30-Anordnung aufgeführt, fallen tatsächlich aber nur einmal pro Linie an.

Tab. 4: Vor- und Nachteile von Tempo 30

[1] "pro Umlauf" bedeutet von einer Endhaltestelle zur anderen Endhaltestelle und wieder zurück. Die angegebe-
nen Verlustzeiten basieren auf den Mediangeschwindigkeiten 27 km/h (Bus) und 29 km/h (Tram)
[2] Es werden alle beschlossenen T30-Strecken entlang der gesamten Linie berücksichtigt, welche noch nicht im
Fahrplan aufgenommen sind. Besteht eine Verknüpfung mit einer weiteren Linie (d.h. es bestehen fixe Umsteige-
beziehungen zwischen den zwei Linien), so sind auch die beschlossenen T30-Strecken auf der verknüpften Linie
berücksichtigt.
[3] Hauptverkehrszeiten (HVZ1) 7–10 Uhr und (HVZ2) 16–20 Uhr, Nebenverkehrszeiten (NVZ) 10–16 Uhr, Rand-
verkehrszeiten (RVZ) vor 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr abends, Wochenende (WE) Samstag 7-10 und Sonn-
tag 7-20 Uhr
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Fazit:  Tempo 30 hat keine unzumutbaren negativen Auswirkungen. Die verlängerten Fahr-
zeiten für ÖV und MIV sowie die Zusatzkosten ÖV vermögen die positiven Auswirkun-
gen der Temporeduktion für den Gesundheitsschutz nicht zu überwiegen.

In Abwägung all dieser Vor- und Nachteile wird Tempo 30 in der Aemtlerstrasse als
verhältnismässig beurteilt.

Lärmarme Strassenbeläge (LAB):

Bei einem lärmarmen Belag ist von einer verkürzten Lebensdauer um den Faktor zwei bis drei
auszugehen. Der häufiger notwendig werdende Belagsersatz kostet und führt zu Behinderun-
gen durch Baustellen. Tempo 30 stellt auch unter Einbezug der Kosten die mildere Mass-
nahme dar und ist der Massnahme LAB vorzuziehen.
Vorliegend genügt die Temporeduktionsmassnahme zur Einhaltung der IGW entlang der A-
emtlerstrasse (Abschnitt Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse) nicht. Gemäss Stadt-
ratsbeschluss Nr. 334/2022 (Tiefbauamt, Strassenlärmsanierung, Einsatz, Einbau, Betrieb
und Unterhalt lärmarmer Beläge) wird zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines notwen-
dig werdenden Strassenbauprojekts auf der Aemtlerstrasse (Oberbau- oder vollständige Be-
lagserneuerung) der Einbau eines LAB geprüft und – sofern keine spezifischen Gründe dage-
gensprechen – umgesetzt.

Lärmschutzwände (LSW):

Massnahmen, welche die Lärmentstehung verhindern oder verringern sind gegenüber Mass-
nahmen, die lediglich die Lärmausbreitung verhindern oder verringern, vorzuziehen.
Im Rahmen des Lärmsanierungsprojekts für den Stadtkreis 3 wurde die technische Machbar-
keit und/oder die Stadtbild-Verträglichkeit einer LSW entlang der Aemtlerstrasse (Albisrieder-
strasse – Birmensdorferstrasse) verneint. An dieser Beurteilung hat sich seither nichts geän-
dert.



Strassenlärmsanierung Aemtlerstrasse

Stadt Zürich / Gesundheits- und Umweltdepartement 9 / 14

Zukünftige Lärmbelastung (Art. 37a Abs. 1 LSV) und Antrag auf Änderung der beste-
henden Sanierungserleichterungen vom 29.03.2017:

Das vorliegende Projekt zeigt nachfolgend in den Abbildungen 1 und 2 sowie Tabelle 5 auf,
inwiefern Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte trotz der geplanten Temporeduktion
auch in Zukunft nicht vermieden werden können. Auf der Aemtlerstrasse, Abschnitt Albisrie-
derstrasse bis Birmensdorferstrasse, bleiben die Immissionsgrenzwerte weiterhin bei 55 Ge-
bäuden überschritten. Die Aemtlerstrasse benötigt deshalb Änderungen der bestehenden Sa-
nierungserleichterungen vom 29.03.2017 gemäss Art. 17 USG, Art 14 LSV. Erleichtert werden
sollen die Lärmbelastungen gemäss nachfolgender Tabelle 5. In diesem Umfang wird die Auf-
hebung der bestehenden Sanierungserleichterungen vom 29.03.2017 und Ersatz mit den vor-
liegenden Sanierungserleichterungen beantragt.

Abb. 1: Gebäude mit Überschreitungen der Belastungsgrenzwerte der LSV auf dem Strassenabschnitt Aemt-
lerstrasse (Bereich zwischen Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse)
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Abb. 2: Gebäude mit Überschreitungen der Belastungsgrenzwerte der LSV auf dem Strassenabschnitt Aemt-
lerstrasse (Bereich zwischen Albisriederstrasse bis Birmensdorferstrasse)

LEGENDE:
Temporeduktion auf 30 km/h

Immissionsgrenzwert < Beurteilungspegel (Lr) ≤ Alarmwert – 5 dB(A)

Alarmwert – 5 dB(A) < Beurteilungspegel (Lr) < Alarmwert

Beurteilungspegel (Lr) ≥ Alarmwert
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Aemtlerstrasse:

Albisriederstr. – Birmensdorferstr.

EGID Adresse ID GVZ Nr. ES Nut-
zung

Lr 2042 [dB(A)]
Tg Na

148069 Aemtlerstrasse 11 Aemtl11 WD01028 III W/B 63.1 55.5
148072 Aemtlerstrasse 17 Aemtl17 WD00322 III W/B 68.3 61.8
148065 Aemtlerstrasse 23 Aemtl23 WD02218 III W/B 68.4 62.0
147666 Aemtlerstrasse 26 Aemtl26 WD01062 III W/B 68.2 61.7
147667 Aemtlerstrasse 28 Aemtl28 WD01063 III W/B 63.8 56.4
147668 Aemtlerstrasse 30 Aemtl30 WD01138 III W/B 63.0 55.5
148060 Aemtlerstrasse 35 Aemtl35 WD01785 II W/B 62.4 54.5
148052 Aemtlerstrasse 37 Aemtl37 WD01786 II W 62.3 54.3
148053 Aemtlerstrasse 39 Aemtl39 WD01787 II W 62.3 54.4
148054 Aemtlerstrasse 41 Aemtl41 WD01788 II W 62.3 54.4
148037 Aemtlerstrasse 73 Aemtl73 WD02473 II W/B 62.1 54.6
148036 Aemtlerstrasse 75 Aemtl75 WD02334 II W 62.1 54.7
148023 Aemtlerstrasse 83 Aemtl83 WD01749 II W 63.1 55.7
147576 Aemtlerstrasse 90 Aemtl90 WD01274 III W/B 62.7 55.5
147577 Aemtlerstrasse 92 Aemtl92 WD01275 III W/B 62.8 55.7
147579 Aemtlerstrasse 94 Aemtl94 WD04058 II W/B 62.7 55.6
302003445 Aemtlerstrasse 95 Aemtl95 WD01585 II S 62.4 55.3
147581 Aemtlerstrasse 98 Aemtl98 WD01539 II W 62.8 55.7
147582 Aemtlerstrasse 100 Aemtl100 WD01531 II W 62.7 55.6
147583 Aemtlerstrasse 102 Aemtl102 WD01081 II W 62.7 55.6
147558 Aemtlerstrasse 106 Aemtl106 WD01125 II W/B 63.0 56.1
147533 Aemtlerstrasse 108 Aemtl108 WD01662 II W/B 63.0 56.1
147534 Aemtlerstrasse 110 Aemtl110 WD01663 II W/B 62.9 56.0
9001284 Aemtlerstrasse 112 Aemtl112 WD01645 II W/B 62.8 55.9
147535 Aemtlerstrasse 114 Aemtl114 WD01637 II W/B 62.8 55.8
147290 Aemtlerstrasse 151 Aemtl151 WD00411 II W/B 62.1 54.6
147496 Aemtlerstrasse 152 Aemtl152 WD03498 II W/B 62.6 55.1
147497 Aemtlerstrasse 154 Aemtl154 WD03499 II W 61.5 54.2
147498 Aemtlerstrasse 156 Aemtl156 WD03500 II W 61.7 54.5
147494 Aemtlerstrasse 160 Aemtl160 WD01729 II W/B 62.1 54.9
147479 Aemtlerstrasse 164 Aemtl164 WD01166 II W/B 61.9 54.8
147480 Aemtlerstrasse 170 Aemtl170 WD02001 II W/B 61.8 54.7
147481 Aemtlerstrasse 172 Aemtl172 WD02002 II W/B 61.3 54.2
147482 Aemtlerstrasse 174 Aemtl174 WD01997 II W 61.3 54.1
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Aemtlerstrasse:

Albisriederstr. – Birmensdorferstr.

EGID Adresse ID GVZ Nr. ES Nut-
zung

Lr 2042 [dB(A)]
Tg Na

147483 Aemtlerstrasse 176 Aemtl176 WD01998 II W/B 61.2 54.1
147467 Aemtlerstrasse 180 Aemtl180 WD02665 II W 61.3 54.2
147463 Aemtlerstrasse 182 Aemtl182 WD02665 II W 61.3 54.3
147464 Aemtlerstrasse 184 Aemtl184 WD02665 II W/B 61.5 54.5
147465 Aemtlerstrasse 186 Aemtl186 WD03981 II W/B 62.6 56.0
147466 Aemtlerstrasse 188 Aemtl188 WD03982 III W 66.6 60.9
147291 Aemtlerstrasse 205 Aemtl205 WD01271 III W/B 65.1 59.1
147584 Bertastrasse 36 Berta36 WD01278 III W/B 62.9 55.7
148017 Bertastrasse 39 Berta39 WD01749 II W 63.0 55.5
147288 Bertastrasse 50 Berta50 WD01609 II W/B 63.0 55.8
147487 Friedaustrasse 3 Fried3 WD01016 II W/B 62.0 54.8
148038 Gertrudstrasse 54 Gertr54 WD02474 II W/B 62.4 54.8
147474 Hardaustrasse 23 Harda23 WD01741 II W/B 61.5 54.4
147677 Kalkbreitestrasse 99 Kalkb99 WD00123 III W/B 67.9 61.4
147567 Martastrasse 145 Marta145 WD01080 II W/B 62.6 55.5
148097 Stationsstrasse 55 Stati55 WD04069 II W/B 57.8 52.1
148082 Stationsstrasse 59 Stati59 WD01780 II W 58.9 53.0
147687 Stationsstrasse 60 Stati60 WD01810 II W/B 57.1 51.3
147686 Stationsstrasse 62 Stati62 WD00011 III W/B 65.0 58.8

148028 Wiesendanger-
strasse 2 Wiese2 WD01749 II W 63.0 55.6

147499 Zypressenstrasse 3 Zypre3 WD03497 II W 58.8 50.3

Tab. 5: Gebäude, an denen im Sanierungshorizont 2042 mit Massnahmen gegen die Lärmentstehung noch Über-
schreitungen der Belastungsgrenzwerte der LSV auftreten

LEGENDE:
ES = Empfindlichkeitsstufe
Lr = Beurteilungspegel (Immission) im Sanierungshorizont 2042  / fett  IGW ist überschritten
W=Wohnen, W/B=Mischnutzung, B=betriebliche Nutzung
Tg/Na (Tag = 06 – 22 Uhr / Nacht = 22 – 06 Uhr)



Strassenlärmsanierung Aemtlerstrasse

Stadt Zürich / Gesundheits- und Umweltdepartement 13 / 14

Bei 47 Gebäuden können die Immissionsgrenzwerte zukünftig mit der vorgesehenen Ge-
schwindigkeitsreduktion eingehalten werden. Für die Sanierungserleichterungen vom
29.03.2017 wird im vorliegenden Projekt daher deren ersatzlose Aufhebung beantragt. Dies
betrifft die Gebäude gemäss folgender Tabelle 6:

Eidg. Gebäude-
Identifikator (EGID) Adresse

147679 Aemtlerstrasse 6
147680 Aemtlerstrasse 8
148071 Aemtlerstrasse 13
148070 Aemtlerstrasse 15
147681 Aemtlerstrasse 16
147678 Aemtlerstrasse 18
302003542 Aemtlerstrasse 25
147669 Aemtlerstrasse 32
147670 Aemtlerstrasse 34
147661 Aemtlerstrasse 36
147647 Aemtlerstrasse 40
147648 Aemtlerstrasse 42
147649 Aemtlerstrasse 44
147650 Aemtlerstrasse 46
147651 Aemtlerstrasse 48
302003523 Aemtlerstrasse 49
147628 Aemtlerstrasse 76
147629 Aemtlerstrasse 78
147630 Aemtlerstrasse 82
147631 Aemtlerstrasse 84
147632 Aemtlerstrasse 86
147289 Aemtlerstrasse 101
147462 Albisriederstrasse 19
148018 Bertastrasse 41
148019 Bertastrasse 43
2370957 Birmensdorferstrasse 198
147659 Eschwiesenstrasse 30
147660 Eschwiesenstrasse 33
147492 Friedaustrasse 4
147493 Friedaustrasse 6
147532 Fritschistrasse 19
147646 Gertrudstrasse 50
148039 Gertrudstrasse 56
147471 Hardaustrasse 18
147475 Hardaustrasse 19
147472 Hardaustrasse 20
147473 Hardaustrasse 21
147565 Martastrasse 142
147566 Martastrasse 143
147557 Martastrasse 144
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148056 Nussbaumstrasse 4
148057 Nussbaumstrasse 6
148029 Wiesendangerstrasse 3
148030 Wiesendangerstrasse 4
148024 Wiesendangerstrasse 6
147500 Zypressenstrasse 9
147501 Zypressenstrasse 11

Tab. 6: Gebäude, für welche die Aufhebung der Erleichterung beantragt wird
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